
 
 
 
 
Änderungen des Gebührentarifs zur Gebührenordnung 
 
Die Vollversammlung der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld hat in ihrer Sitzung am 
25. November 2020 gemäß § 113 Abs. 4 Satz 1, § 106 Abs. 1 Nr. 5 der Handwerksordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S.2095), zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 5 der Satzung der 
Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld die folgenden Änderungen des Gebührentarifs 
zur Gebührenordnung beschlossen: 
 
 
1. Der Gebührentarif zur Gebührenordnung wird im Punkt V. Sonstige Gebühren, 1. Vereidigung 

von Sachverständigen wie folgt geändert: 
 
bisherige Fassung 
 
V. Sonstige Gebühren  
 

1. Vereidigung von Sachverständigen 
 

a) Bestellung         150,-- Euro 
 
b) Wiederbestellung (pro Jahr der Verlängerung)       12,-- Euro 

 
 
neue Fassung 

 
V. Sonstige Gebühren 
 
1. Vereidigung von Sachverständigen 
 

a) Bearbeitungsgebühr für das Antragsverfahren auf Erstbestellung   300,-- Euro 
 
b) Rücknahme des Antrags auf Erstbestellung je nach Bear- 
    beitungssstand, Rückerstattung in Höhe von   90,-- bis 150,-- Euro 
 
c) Änderung / Erweiterung der Bestellung je Sachgebiet    150,-- Euro 
 
d) Wiederbestellung (pro Jahr der Verlängerung)       25,-- Euro 
 
e) Ersatzbeschaffung eines Sachverständigenstempels      30,-- Euro 
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2. Der Gebührentarif zur Gebührenordnung wird unter B „Prüfungsgebühren“ in den Punkten  
1. bis 3. im Bereich der Gesellen- und Abschlussprüfungsgebühren wie folgt geändert: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Für Wiederholungsprüfungen gelten die 
Gebühren entsprechend. 
 

 
Für Wiederholungsprüfungen gelten die 
Gebühren entsprechend. 

 
Soweit Mehrkosten bei der Zwischen-, 
Gesellen- bzw. Abschlussprüfung oder 
Umschulungsprüfung dadurch anfallen, 
dass die Handwerkskammer 
Werkstätten und andere Räumlichkeiten 
für praktische und theoretische 
Prüfungsteile sowie Material und 
andere Leistungen für die Anfertigung 
von praktischen Arbeiten zur Verfügung 
stellt, sind diese vom 
Ausbildungsbetrieb nach vorheriger 
Bekanntgabe nach Grund, Art und Höhe 
an die Handwerkskammer zu erstatten. 
 

 
Soweit Mehrkosten bei der Zwischen-, 
Gesellen- bzw. Abschlussprüfung oder 
Umschulungsprüfung dadurch anfallen, 
dass die Handwerkskammer Werkstätten 
und andere Räumlichkeiten für praktische 
und theoretische Prüfungsteile sowie 
Material und andere Leistungen für die 
Anfertigung von schriftlichen und 
praktischen Arbeiten zur Verfügung stellt - 
oder extern beschafft - sind diese vom 
Ausbildungsbetrieb nach vorheriger 
Bekanntgabe nach Grund, Art und Höhe an 
die Handwerkskammer zu erstatten. 
 

 

Prüfungsgebühren alt / EUR neu / EUR 

 

Zwischenprüfung 100 - 210 150 - 360 

 

Gesellen-, Abschluss- und Umschulungsprüfung 

     a)  Gesamtprüfung 150 - 310 200 - 450 

     b)  Teilprüfung praktisch 90 - 190 110 - 300 

     c)  Teilprüfung theoretisch 60 - 120   90 - 250 

     d)  Prüfung von Zusatzqualifikationen  250 - 450 

 

Gestreckte Gesellen-, Abschluss- und Umschulungsprüfung 

     a)  Teil I 100 - 300 180 - 400 

     b)  Teil II 150 - 360 250 - 480 

     c)  Praktischer Teil II 90 - 200 140 - 350 

     d)  Theoretischer Teil  II 60 - 150   90 - 300 

     e)  Prüfung von Zusatzqualifikationen  250 - 450 

 

Ausstellung eines Prüfungszeugnisses in 
englischer oder französischer Sprache 

  
            60 
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Die vorstehenden Änderungen, genehmigt mit Erlass des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen vom 01. Juli 2021, Aktenzeichen 
81.07.01.03, werden ausgefertigt und sind auf der Internetseite der Handwerkskammer 
www.handwerk-owl.de unter dem Navigationspunkt „Über uns“, Rubrik „Rechtsgrundlagen“, 
Unterrubrik „Amtliche Bekanntmachungen“ zu veröffentlichen. 
 
 
 
 
Bielefeld, den 12.07. 2021 
 
 
Peter Eul      Dr. Jens Prager 
Präsident      Hauptgeschäftsführer 


